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Bekanntmachung

Planfeststellung für das Bauvorhaben „Ersatzneubau EÜ Welsebrücke Schönermark, Bahn-km 82,042 und Verschließen 
Durchlass, Bahn-km 82,138“, Bahn-km 82,042 und 82,138 der Strecke 6328 Angermünde – Tantow  

in der Stadt Angermünde, Ortsteil Frauenhagen in der Gemeinde Angermünde

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle 
Berlin, vom 19.06.2018, Az. 511ppi/091-2301#001, liegt mit einer Ausfer-
tigung des festgestellten Planes (einschließlich der Rechtsbelehrung) in 
der Zeit vom 17.09.2018 bis 01.10.2018 im Bauamt, Heinrichstraße 12, 
16278 Angermünde während der Dienststunden zur allgemeinen Einsicht-
nahme aus.

Der Planfeststellungbeschluss und der festgestellte Plan können auch nach 
vorheriger Terminvereinbarung beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle 
Berlin, Steglitzer Damm 117, 12169 Berlin, eingesehen werden.

Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wochen gilt der 
Beschluss den Betroffenen gegenüber, an die keine persönliche Zustellung 
erfolgt ist, als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz).

Angermünde, den 09.07.2018

Szallies
FB Planen und Bauen
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Uckermark-Center an der Prenzlauer Straße“ 

1.  Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan „Uckermark-Center an der Prenzlau-
er Straße“ der Stadt Angermünde

Auf der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Angermünde am 
04.07.2018 wurde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) be-
schlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Uckermark-Center an 
der Prenzlauer Straße“ aufzustellen. Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wird dieser 
Aufstellungsbeschluss hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 
Das ca. 2,63 ha große Plangebiet befindet sich nordwestlich der historischen 
Altstadt von Angermünde an der Ausfallstraße nach Prenzlau (Prenzlauer 
Straße) und ist im unten stehenden Planausschnitt markiert. Auf dieser Flä-
che befindet sich das in den 1990er Jahren gebaute „Uckermark-Center“. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung An-
germünde, Flur 4, folgende Flurstücke: 69/2, 69/3, 69/4, 74/15 (teilweise), 
74/2 (teilweise), 231 (teilweise), 271 (teilweise). Integriert wird auch eine 
Geh- und Fahrradverbindung in das Wohngebiet „Templiner Straße“.
Ziel der Planung ist die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes gemäß 
§ 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Einzel-
handel” und der Zulässigkeit eines Lebensmittel-Vollsortimenters. Planungs-
ziel ist die Schaffung des Planungsrechtes für den Abbruch des vorhandenen 
Einkaufs- und Gewerbezentrums und den Neubau eines Lebensmittel-Voll-
sortimenters mit einer Verkaufsfläche von ca. 3.650 qm und darüber hinaus 
weiterer Fachmärkte und sonstige Einzelhandels- und Dienstleistungsbe-
triebe mit zusätzlich ca. 1.480 qm Fläche. Der Anteil zentrenrelevanter Sor-
timente wird beschränkt und die Ansiedlung eines Drogeriemarktes wird 
ausgeschlossen.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Uckermark-Center an der Prenz-
lauer Straße“ wird inklusive einer Umweltprüfung und der Erstellung eines 
Umweltberichtes aufgestellt. Der Bebauungsplan entwickelt sich aus dem 
aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Angermünde. 

2.  Bekanntmachung über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und § 4 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB)

Auf der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Angermünde am 

04.07.2018 wurde ebenfalls der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans „Uckermark-Center an der Prenzlauer Straße“ als Grundlage für 
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 
Träger Öffentlicher Belange § 4 Abs. 1 BauGB zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer öffent-
lichen Auslegung der Planentwürfe können alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger in die Plan- und Textunterlagen einsehen und während der Ausle-
gungsfrist Anregungen, Bedenken oder Hinweise schriftlich oder zu Protokoll 
vorbringen. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer öffentlichen Aus-
legung findet statt in der Zeit vom:

Montag den 24.09.2018 bis Freitag den 26.10.2018

Im gleichen Zeitraum findet auch die Beteiligung der Träger Öffentlicher 
Belange statt.

Die Entwurfsunterlagen liegen im Bauamt Angermünde, Raum 301, 
Heinrichstraße 12, 16278 Angermünde während der Öffnungszeiten 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Maßgebend ist der Entwurf 
des Bebauungsplans in der Fassung vom April 2018. 

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung:
Montag  9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch / Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

Angermünde, den 14.09.2018

gez. F. Bewer
Bürgermeister

Lageplan des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen B-Plans „Uckermark-Center an der Prenzlauer Straße“ 
der Stadt Angermünde

— Amtliche Bekanntmachungen —
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— Amtliche Bekanntmachungen —

Öffentliche Bekanntmachung nach § 41 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“ – Gewässerunterhaltungsarbeiten

Der Wasser- und Bodenverband „Welse“ gibt hiermit bekannt, dass in der 
Zeit vom 22.05.2018 bis 28.02.2019 an den Verbandsgewässern (Gewässer 
II. Ordnung) Unterhaltungsarbeiten entsprechend des Unterhaltungsplanes 
(UPL) 2018 durchgeführt werden.
Der UPL 2018 liegt ab sofort zur Einsichtnahme in der Dienststelle des Ver-
bandes in 16306 Passow, Schwedter Straße 31, zu den Geschäftszeiten 
Montag bis Donnerstag 09.00 bis 15.00 Uhr, sowie Freitag von 09.00 bis 
13.00 Uhr, aus. Gleichzeitig erfolgt die Veröffentlichung des Unterhaltungs-
planes (UPL) auf der Webseite des Verbandes unter www.wbv-welse.de.
Die Mahd und Sohlkrautung der Gewässer in der Stadt Angermünde und sei-
ner Ortsteile findet im Zeitraum vom 22.05. bis 09.11.2018 sowie im Polder 
A vom 24.09. bis 28.09.2018 statt.
Die im UPL beinhalteten Grundräumungsarbeiten werden ab August bis De-
zember 2018 durchgeführt.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen die festgelegten Gehölz-
pflegearbeiten in der Zeit vom 01.10.2018 bis 28.02.2019.
Über den konkreten Umfang und Zeitpunkt der einzelnen Gewässerunter-
haltungsarbeiten können Informationen bei den Verbandsingenieuren des 
Wasser- und Bodenverbandes „Welse“ unter der Tel.-Nr.: 033336/675-5 
eingeholt werden.
Zu diesem Zweck haben die Eigentümer oder Nutzer von Anliegergrundstü-

cken und der Gewässergrundstücke den ausführenden Firmen sowie den 
Dienstkräften des Verbandes Zutritt zu diesen Gewässern sowie die notwen-
dige Bau- und Ausführungsfreiheit an den Gewässern zu gewähren. Weiter-
hin wird darauf hingewiesen, dass Anlieger und Hinterlieger das Einebnen 
und damit das Ablagern von Mähgut zu dulden haben.
Wir bitten darum, parallel zu den Gewässern einen 5 m breiten Streifen 
für die maschinelle Unterhaltung freizuhalten. Erhöhen sich die Kosten der 
Unterhaltung, behält sich der Verband vor, die Mehrkosten dem Verursacher 
zu berechnen.
Die gesetzlichen Grundlagen bilden die §§ 38 - 41 WHG vom 31.07.2009 
(BGBl. 1 S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.07.2017 
(BGBl. I S. 2771) sowie die Landesbestimmungen §§ 78 - 85 Brandenbur-
gisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
02.03.2012 (GVBl. I/12 [Nr. 20] zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 04.12.2017 (GVBl. I/17 [Nr. 28]).

Passow, den 12.04.2018

Ch. Schmidt
Geschäftsführerin
Wasser- und Bodenverband „Welse“

Öffentliche Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“

In der Zeit vom 01. Juli 2018 bis zum 28. Februar 2019 führt der Wasser- und 
Bodenverband „Finowfließ“ die planmäßigen Unterhaltungsarbeiten an den 
Gewässern II. Ordnung innerhalb des Verbandsgebietes durch. Die Arbeiten 
werden weitgehend von den Mitarbeitern des Verbandes durchgeführt. In 
wasserwirtschaftlichen Bedarfsfällen (zur Sicherung des Wasserabflusses 
oder der Hochwasservorsorge von Siedlungsgebieten) muss die Gewässer-
unterhaltung auch außerhalb dieser Zeit erfolgen.
Zur reibungslosen Durchführung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 
bitten wir um die Absicherung der notwendigen „Baufreiheit“ an den Ge-
wässern und die Gewährleistung der ungehinderten Zufahrt und zeitweisen 
Grundstückbenutzung durch die mit den Unterhaltungsmaßnahmen beauf-
tragten Mitarbeiter.
Es besteht die gesetzliche Verpflichtung der Grundflächeneigentümer und 
Nutzer, die Uferbereiche als Gewässerrandstreifen so zu bewirtschaften, 
dass die wasserwirtschaftlichen und ökologischen Gewässerfunktionen im 
Sinne des § 38 Abs. 1 WHG nicht beeinträchtigt werden! Die Breite der 
Gewässerrandstreifen (Uferbereiche) beträgt im Außenbereich 5,00 Meter 
von der Böschungsoberkante landeinwärts. Zudem sind alle Handlungen zu 
unterlassen, die die Gewässerunterhaltung unmöglich machen oder wesent-
lich erschweren.
Gemäß § 41 WHG und § 84 BbgWG, haben die Eigentümer, Anlieger und 
Hinterlieger sowie Nutzungsberechtigten der Gewässer zu dulden, dass die 
Unterhaltungspflichtigen oder deren Beauftragte die Grundstücke betreten, 

befahren, vorübergehend benutzen und Kraut und Aushub ablegen.
Die Errichtung aller Anlagen (auch Zäune oder Gehölzpflanzungen) in und 
an Gewässern oder den vorgenannten Uferbereichen ist durch die untere 
Wasserbehörde des betreffenden Landkreises genehmigungspflichtig.
Unabhängig davon dürfen solche Anlagen die Gewässerunterhaltung nicht 
mehr erschweren, als es den Umständen nach unvermeidbar ist. Zudem 
müssen Anlagen, die durch die Gewässerunterhaltungstechnik beschädigt 
werden könnten oder diese beschädigen (wie Grenzsteine, Ein- und Ausläufe 
von Rohrleitungen, Drainagen u. ä.) mit einem Pfahl, mindestens 1,50 Meter 
über Geländeoberkante, gekennzeichnet werden.
Zur Beantwortung von Fragen oder Abstimmungen im Zusammenhang mit 
der angezeigten Gewässerunterhaltung wenden Sie sich bitte an den

Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“,
Rüdnitzer Chaussee 42,

16321 Bernau,
Telefon: 03338-8266; Fax: 03338-8267;

E-Mail: info @wbv-finow.de.

Bernau, den 15.06.2018

Krone
Geschäftsführer

Gewässerschau des Wasser- und Bodenverbandes „Uckerseen“ Prenzlau

Der Verband führt im Jahr 2018 in der Zeit vom 08. Oktober bis 05. November seine Verbandsschau nach § 44 Wasserverbandsgesetz und § 5 Verbandssat-
zung durch.
Die Gewässerschau dient zur Festlegung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen für den Unterhaltungsplan 2019.
Später eingebrachte Maßnahmenvorschläge können im Jahr 2019   n i c h t   berücksichtigt werden.
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— Amtliche Bekanntmachungen —

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —

Bekanntmachung des Landesamts für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

Planfeststellungsbeschluss für die Errichtung und  
den Betrieb der Europäischen Gas-Anbindungsleitung (EUGAL) in Brandenburg von  

der Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern bei Schönfeld im Landkreis Uckermark  
bis zur Landesgrenze Sachsen bei Großthiemig im Landkreis Elbe-Elster

Mit Planfeststellungsbeschluss des Landesamts für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe vom 17.08.2018 – Az. 27.1-1-32 – ist der Plan für Errichtung und 
Betrieb der EUGAL im Abschnitt Brandenburg festgestellt worden.

Auszug aus dem verfügenden Teil 
des Planfeststellungsbeschlusses:
Gem. § 43 S. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung 
(Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) vom 07.07.2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), 
zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 6 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. 
I S. 2808; 2018 I 472) i. V. m. Anlage 1 Nr. 19.2.1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 08.09.2017 (BGBl. I S. 3370), wird der Plan der gemeinsam handelnden 
Vorhabenträger GASCADE Gastransport GmbH, Fluxys Deutschland GmbH, 
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH und ONTRAS Gastransport 
GmbH für die Errichtung und den Betrieb der Erdgasfernleitung EUGAL (Eu-
ropäische Gas-Anbindungsleitung), Abschnitt Brandenburg, nach Maßgabe 

dieses Beschlusses mit den sich aus diesem Beschluss ergebenden Ände-
rungen, Ergänzungen, Anordnungen und Vorbehalten festgestellt.
Der Plan ist nach Maßgabe der unter II. aufgeführten Planunterlagen auszu-
führen, soweit sich aus diesem Beschluss keine Änderungen, Ergänzungen, 
Nebenbestimmungen oder Vorbehalte ergeben.
Einer Übertragung der Verpflichtung der Vorhabenträger zur Durchführung 
und Pflege der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß Maßnahmen-
blättern E-ODT01, Teilflächen 1-3, E-ODT02, Teilflächen 1 u. 2, E-ODT03, 
E-BAL01, E-BAL02, E-OHS01, E-OHS02, Teil flächen 1-9, E-LBH01, E-LBH04, 
Teilflächen 1-2, E-MPN01, Teilflächen 1-13 des Landschaftspflegerischen Be-
gleitplans mit befreiender Wirkung auf die gem. § 4 FPV anerkannte Flächen-
agentur Brandenburg nach Maßgabe der Regelungen im Vertrag zwischen 
der Flächenagentur Brandenburg GmbH und der GASCADE Gastransport 
GmbH vom 25.07.2018 wird zugestimmt.
Dieser Beschluss wirkt auch für und gegen etwaige Rechtsnachfolger der 
Vorhabenträger.
Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließ-

— Amtliche Mitteilungen —

Termine, Treffpunkte
Schaubezirk Datum Uhrzeit Treffpunkt
1 08.10.2018 8.00 Uhr Gemeindeverwaltung Nordwestuckermark (Schönermark)
2 11.10.2018 8.00 Uhr Bahnübergang Blindow
3 15.10.2018 8.00 Uhr Bietikow, am Gutshof
4 18.10.2018 8.00 Uhr Röpersdorf, Gaststätte „Seeblick“
5 05.11.2018 8.00 Uhr Achtung neuer Treffpunkt: Gerswalde Parkplatz
   Ziegenwinkel; hinter der Kirche
6 22.10.2018 8.00 Uhr ehemals Möbelhof Trebenow
7 25.10.2018 8.00 Uhr Amtsverwaltung  Brüssow

Schaubezirke  
Schaubezirk 1 Schaubezirk 2 Schaubezirk 3 Schaubezirk 4 Schaubezirk 5 Schaubezirk 6 Schaubezirk 7
Schönermark Blindow Bietikow Röpersdorf Gerswalde Trebenow Brüssow
Arendsee Dauer Bertikow Sternhagen Friedenfelde Milow Wollschow
Ferdinandshorst Göritz Blankenburg Beenz Gr. Fredenwalde Nechlin Woddow
Fürstenwerder Ludwigsburg Falkenwalde Berkholz Groß Kölpin Wilsickow Bagemühl
Kraatz Schenkenberg Hohengüstow Boitzenburg Haßleben Wismar Grünberg
Naugarten Schönfeld Prenzlau Gollmitz Krohnhorst Lübbenow 
Parmen  Grünow Seehausen Potzlow Mittenwalde Fahrenholz
Weggun Carmzow Seelübbe Buchenhain Kaakstedt Güterberg
Schapow Schmölln Warnitz Funkenhagen Flieth Jagow
Güstow Wallmow  Hardenbeck Milmersdorf Lemmersdorf
Dedelow   Klaushagen Ringenwalde Wolfshagen
Falkenhagen   Wichmannsdorf Stegelitz
Holzendorf    Temmen
Klinkow    Steinhöfel
Schönwerder
Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an den Wasser- und Bodenverband „Uckerseen“ in 17291 Prenzlau, Neustädter Damm 71, Telefon: 03984/ 71 444.
gez. Hoff
Verbandsvorsteher
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— Amtliche Mitteilungen —

lich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen, insbesondere 
der Verlegung einer 20 kV-Freileitung im Bereich SP 92 auf einer Länge von 
120 m, im Hinblick auf alle berührten öffentlichen Belange festgestellt. Der 
Planfeststellungsbeschluss konzentriert alle für das Vorhaben erforderlichen 
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilli-
gungen, Zustimmungen und Planfeststellungen.

Hinweise zum Planfeststellungsbeschluss:
Der Planfeststellungsbeschluss enthält Nebenbestimmungen.
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über die erhobenen Einwendungen 
und Stellungnahmen von Vereinigungen entschieden worden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung 
Klage beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Hardenbergstraße 
31, 10623 Berlin, erhoben werden.
Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sechs Wochen die zur Begründung 
seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben (§ 43e 
Abs. 3 S. 1 EnWG).
Die Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss hat keine aufschiebende 
Wirkung (§ 43e Abs. 1 S. 1 EnWG). Der Antrag auf Anordnung der aufschie-
benden Wirkung der Klage gegen einen Planfeststellungsbeschluss nach 
§ 80 Abs. 5 S. 1 VwGO kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung des 
Planfeststellungsbeschlusses gestellt und begründet werden (§ 43e Abs. 1 
S. 2 EnWG).

Hinweise zur Auslegung:
Der Beschluss liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Plans in 
den nachstehend aufgeführten Gemeinden ab dem 17.10.2018 bis zum 
30.10.2018 während der Dienststunden zur Einsicht aus:

Amt Brüssow (Uckermark) Amt Gramzow
Stadt Angermünde Amt Oder-Welse
Amt Britz-Chorin-Oderberg Stadt Bad Freienwalde (Oder)

Stadt Wriezen Amt Barnim-Oderbruch
Amt Märkische Schweiz Stadt Strausberg
Stadt Müncheberg Gemeinde Steinhöfel
Gemeinde Grünheide (Mark) Amt Spreenhagen
Gemeinde Heidesee Gemeinde Bestensee
Stadt Königs Wusterhausen Amt Schenkenländchen
Stadt Mittenwalde Stadt Baruth/Mark
Amt Unterspreewald Stadt Luckau
Gemeinde Heideblick Stadt Sonnewalde
Amt Kleine Elster (Niederlausitz) Stadt Finsterwalde
Amt Elsterland Amt Plessa
Stadt Lauchhammer Amt Schradenland.

Der Planfeststellungsbeschluss nebst festgestelltem Plan kann mit Beginn 
der Auslegung zusätzlich auch im Internet über www.lbgr.brandenburg.de 
(Hauptmenü: Genehmigungsverfahren / Planfeststellungsverfahren) aufge-
rufen werden. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten 
Unterlagen.
Der Beschluss wurde den Vorhabenträgern zugestellt. Da außer an die Vor-
habenträger mehr als 50 Zustellungen an diejenigen, über deren Einwen-
dungen entschieden worden ist und an Vereinigungen, über deren Stellung-
nahmen entschieden worden ist, erforderlich gewesen wären, werden diese 
Zustellungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Mit dem Ende der 
Auslegungsfrist gilt der Beschluss den Betroffenen und denjenigen gegen-
über, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, 
als zugestellt.
Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann der Planfeststellungsbeschluss 
bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und von denje-
nigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, 
beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, Inselstraße 26, 03046 
Cottbus, schriftlich oder elektronisch angefordert werden.

Im Auftrag
gez. Zinecker

Planfeststellungsbeschluss für das Vorhaben „Renaturierung der Sernitz und angrenzenden 
Moore oberhalb Greiffenberg Bearbeitungsgebiet 2“

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt vom 14. September 2018

Mit Planfeststellungsbeschluss des Landesamtes für Umwelt, vom 14. Au-
gust 2018 (Gesch.-Z.: LfU_W11-3060/161) ist der Plan für das Vorhaben 
„Renaturierung der Sernitz und angrenzenden Moore oberhalb Greiffenberg 
Bearbeitungsgebiet 2“ festgestellt worden.

Der Beschluss liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Planes in der 
Zeit vom 24.09.2018 bis 08.10.2018 bei der Stadt Angermünde, Heinrich-
straße 12, 16278 Angermünde, Beratungsraum 301, zur allgemeinen Einsicht 
aus.

Die Einsichtnahme bei der Stadt Angermünde ist zu folgenden Zeiten mög-
lich:

Montag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr  - 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr  - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr  - 16:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr  - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Vorhabensträger, denjenigen, über 
deren Einwendungen entschieden worden ist und den Vereinigungen, über 
deren Stellungnahmen entschieden worden ist, gemäß § 74 Abs. 4 Satz 1 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) zugestellt.
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss gegenüber den übrigen 
Betroffenen als zugestellt (§ 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Brandenburg in Verbindung mit § 74 Absatz 4 Satz 3 VwVfG).

Im Internet finden Sie diese Bekanntmachung auf folgender Seite: http://
www.lfu.brandenburg.de/info/

Landesamt für Umwelt
Abteilung Wasserwirtschaft 1
Obere Wasserbehörde
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— Amtliche Mitteilungen —

Bekanntmachung zur  vorzeitigen Ablösung des Ausgleichsbetrags

Die Stadt Angermünde gibt bekannt, dass bei vorzeitiger Ablösung des Aus-
gleichsbetrags für Grundstücke im Sanierungsbereich der Altstadt gemäß 
§§ 154, 155 Baugesetzbuch (BauGB) bis zum 31.12.2018 ein Abschlag von 
5% gewährt wird.
Dazu ist ein formloser Antrag bis zum 31.09.2018 an den Fachbereich Planen 

& Bauen, Hochbau/Sanierung in der Heinrichstraße 12, einzureichen.

F. Bewer
Bürgermeister

Mitteilung des Fundbüros der Stadt Angermünde

Im Fundbüro der Stadt Angermünde sind folgende Fundsachen zur Verwahrung abgegeben worden.
Die Eigentümer werden gebeten, bis zum 26.10.2018 Ihr Eigentum abzuholen. Über diesen Zeitraum hinaus gelten die Regelungen der §§ 973 und 976 BGB.

Kategorie Fahrrad
Lfd. Nr. Fundgegenstand AZ Datum des Fundes
1 Herrenrad Marke COMFORT 3/4/18 April 2018
2 Mountainbike 5/4/18 April 2018
3 Herrenrad Marke VICTOKRYBIKE 19/6/18 Juni 2018
4 Damenrad Marke MCKENZIE 3/7/18 Juli 2018
Kategorie Schlüssel
Lfd. Nr. Fundgegenstand AZ Datum des Fundes
1 1 Schlüssel am Schlüsselring mit Anhänger 7/2/18 Februar 2018
2 Autoschlüssel mit 3 weiteren Schlüsseln am Ring 9/3/18 März 2018
3 2 Schlüssel am Ring 6/4/18 April 2018
4 1 Schlüssel am Schlüsselband mit Aufschrift sowie Einkaufschip 9/4/18 März 2018
5 1 Sicherheitsschlüssel an farbigen Karabiner mit Schlüsselband 10/4/18 April 2018
6 1 Schlüssel an farbigen Karabiner 30/6/18 Juni 2018
7 2 kleine Schlüssel mit farbiger Kappe 10/7/18 Juni 2018
8 1 Schlüssel mit farbiger Kappe 10/7/18/2 Juli 2018
9 2 Schlüssel am Ring mit farbigen selbst angefertigtem Anhänger 20/7/18 Juli 2018
Kategorie Handy
Lfd. Nr. Fundgegenstand AZ Tag des Fundes
1 iPhone 15/8/17 August 2017
2 Handy Marke SAMSUNG in Tasche 17/5/18 April 2018
3 Handy Marke HUAWEI 30/6/18/2 Juni 2018
Kategorie Sonstiges
Lfd. Nr. Fundgegenstand AZ Tag des Fundes
1 Fernglas 11/4/18 April 2018
2 Moped 6/4/18 April 2018
3 Rucksack mit Sportbekleidung 26/4/18 April 2018
4 Kinderbuggy 24/5/18 Mai 2018
5 Herrensakko und Hemd 31/5/18 Mai 2018
6 Sonnenbrille mit Sehstärke 7/6/18 Juni 2018
7 NKD Plastiktüte mit 2 Herrenjeans und kurze Shorts 22/6/18 Juni 2018
8 Fotokamera in Tasche 14/8/18/2 Juni 2018
9 2 Kinderschwimmwesten verschiedene Größen 14/8/18 Juni 2018

B. Grewing
Sachbearb. FB Wirtschaft und Ordnung

— Ende der amtlichen Mitteilungen —

Verantwortlich für den Inhalt des Amtsblattes für die Stadt Angermünde: 
Der Bürgermeister
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 Wichtige Adressen
Stadtverwaltung Angermünde
Markt 24, 16278 Angermünde,  03331/26000
Bürgerinformation
MO, DO, FR 9 – 12 Uhr, DI 9 – 12 Uhr u. 13 – 18 Uhr
Bibliothek
Berliner Str. 57, 16278 Angermünde,  03331/32651
MO, DI, FR 14 – 18 Uhr, DO 9 – 13 Uhr, SA 9 – 12 Uhr
Abfuhrtermine (Abfälle)
Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH (UDG)
Franz-Wienholz-Straße 25a, 17291 Prenzlau,  03984/835-0, 
info@udg-uckermark.de, www.udg-uckermark.de
Diakonisches Werk im Kirchenkreis Angermünde e. V. 
Berliner Straße 45, 16278 Angermünde,  03331/26960
Beratung für jede Lebenslage
Beratungsstelle für Familien, Jugend und Erziehung
Puschkinallee 28, 16278 Angermünde,  03331/21831 
Schiedsstelle in Angermünde
Ute Ehrhardt, erreichbar über Ordnungsamt der Stadt Angermünde
 03331/260017
Kfz-Zulassung, Kreisverwaltung Uckermark 
Ordnungsamt, SG Straßenverkehr, Karl-Marx-Straße 1, 
17291 Prenzlau,  03984/701036, ordnungsamt@uckermark.de 
Sozialpsychologische Beratungsstelle für Schwangere und Familien
Brüderstr. 7, 16278 Angermünde,  03331/33528
MO, DI, DO 9 – 12 Uhr, DI 13 – 18 Uhr, DO 13 – 16 Uhr
Polizeihauptwache Angermünde
Markt 18, 16278 Angermünde,  03331/2666-0 
E.ON edis – Standort Angermünde
Am Markt 2, 16278 Angermünde, Entstörungsdienst:  0180/1213140
Gasversorgung Angermünde GmbH
Berliner Straße 1, 16278 Angermünde
Entstörungsdienst:  0172/3965136 oder  0172/3965137
Deutsche Rentenversicherung
Versicherungsberater Gerhard Förster, erreichbar: Sparkasse UM
Hoher Steinweg 19/20, 16278 Angermünde, Termine nach Vereinba-
rung  03984/802100 oder  0171/6448592 
E-Mail: vb-gerhard-foerster@t-online.de

 Freizeitstätte Vivatas
Hoher Steinweg 1, 16278 Angermünde,  03331/296464
Gemeinschaftsraum Grundmühlenweg 19,  03331/296464
Anmeldungen bitte rechtzeitig, bei Bedarf wird ein Taxi organisiert 
www.vivatas.de

Regelmäßige, ausgewählte Veranstaltungen:
 MO | 09.30 – 10.20 | 10.30 – 11.20 | 12.20 – 13.20 | 13.30 – 14.20 Uhr 
Seniorensport, Hoher Steinweg
 DI/DO | 11.00 – 16.00 Uhr | Karten- und Brettspiele 
in gemütlicher Runde

 Kunst & Kultur
Ehm Welk- und Heimatmuseum
Puschkinallee 10, 16278 Angermünde,  03331/33381 
Besichtigung nach Terminabsprache; www.museumangermuende.de
Ausstellung zum Leben und Werk des Schriftstellers Ehm Welk
Franziskaner-Klosterkirche
Klosterstraße, 16278 Angermünde,  03331/298557 oder 260093
Angermünder Kunstgalerie
Berliner Straße 50, 16278 Angermünde, MO – FR 10 – 18 Uhr
www.angermuenderkulturverein.de,  03331/729704 

Atelier „Am Kloster 37“
16278 Angermünde, Am Kloster 37,  03331/301370,
FilzAtelier von Birgit Uhlig, Atelier für Skulptur und Malerei von  
Christian Uhlig. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns nach 
telefonischer Absprache auf Ihren Besuch.
Atelier Sieglinde 
Angermünde, Fischerstr. 21,  03331/301185
Wissenschaftliche Bibliothek Krankenhaus Angermünde 
Termine nach Vereinbarung,  03331/271-420

 Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. 
Berliner Str. 45, 16278 Angermünde,  03331 26960
• Beratung und Betreuung von Menschen mit Demenzerkrankungen 

und Selbsthilfekontaktstelle für pflegende Angehörige:  
 03331 269624 oder -33, E-Mail: juliane.wolgast@johanniter.de

• Ambulante Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz:  
dienstags und donnerstags 14 – 17 Uhr  
(kostenlos bei Vorliegen einer Pflegestufe, inkl. Fahrdienst)

• Pflegeberatung
• „Johanniter-Freizeitclub 60+“: Jeden letzten Dienstag im Monat: Bei-

sammensein mit Kaffee und Kuchen, Fachvorträge zu diversen Themen 
und Ausflüge ins Umland für Senioren (vor allem mit Pflegebedarf)

• Kontakt- und Betreuungsstätte (montag, mittwochs, freitags) sowie 
ambulante Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
 03331 2696 33

• Schuldner- und Insolvenzberatung:   03331 2696 30
• Sozialpädagogische Familienhilfe:   03331 2696 32
• Angermünder Tafel:    03331 2696 21

 Haus der Generationen
Begegnungsstätte der Volkssolidarität
Straße des Friedens 5a, 16278 Angermünde,  03331/32696
17.09. 13.00 Uhr Gedächtnistraining „Fit im Alter“
  Interessierte sind herzlich willkommen
18.09. 13.00 Uhr Spiele-Nachmittag für Klubbesucher
 15.00 Uhr Handarbeiten für alle, die Spaß daran haben
 18.30 Uhr Treff der Schachspieler
 19.00 Uhr Der Stadtchor probt
19.09. 10.30 Uhr Seniorensport unter Anleitung einer Physiotherapeutin
 14.00 Uhr Singegruppe und Vorstandssitzung des Branden-

burgischen Seniorenvereines
20.09. 08-12Uhr Treffen „Netzwerk Gesunde Kinder“
 11.00 Uhr Gemeinsamer Mittagstisch, Interessierte können 

zum Preis von 5,00 € ein 3-Gänge-Menü in geselli-
ger Runde genießen; Anmeldung unter Tel.  03331 
32435 oder per E-Mail an uckermark@volkssolida-
ritaet.de, Einlass ab 10.30 Uhr. 

24.09. 13.00 Uhr Gedächtnistraining „Fit im Alter“
  Interessierte sind herzlich willkommen
 13-16 Uhr Fragen rund um die Rente beantwortet, Rentenbe-

raterin Sibylle Franz, telefonische Terminabsprache 
unter 03331 32435  

25.09. 13.00 Uhr Spiele-Nachmittag für Klubbesucher
 15.00 Uhr Handarbeiten für alle, die Spaß daran haben
 18.30 Uhr Treff der Schachspieler
 19.00 Uhr Der Stadtchor probt
26.09. 10.30 Uhr Seniorensport unter Anleitung einer Physiotherapeutin
 14.00 Uhr    Zusammenkunft der ILCO-Selbsthilfegruppe
 14.15 Uhr Geburtstagskaffee des Brandenburgischen Senio-

renvereines
27.09. 08-12 Uhr Treffen „Netzwerk Gesunde Kinder“
 13.30 Uhr Gesundheitstag für Senioren

TERMINE, ADRESSEN, RAT & HILFE



TERMINE, ADRESSEN, RAT & HILFE

01.10. 13.00 Uhr Gedächtnistraining „Fit im Alter“
  Interessierte sind herzlich willkommen
02.10. 13.00 Uhr Spiele-Nachmittag für Klubbesucher
 15.00 Uhr Handarbeiten für alle, die Spaß daran haben
 18.30 Uhr Treff der Schachspieler
 19.00 Uhr Der Stadtchor probt
04.10. 08-12 Uhr Treffen „Netzwerk Gesunde Kinder“
 14.15 Uhr Spiele-Nachmittag des Brandenburgischen Senio-

renvereins
08.10. 13.00 Uhr Gedächtnistraining „Fit im Alter“
  Interessierte sind herzlich willkommen
09.10. 13.00 Uhr Spiele-Nachmittag für Klubbesucher
 15.00 Uhr Handarbeiten für alle, die Spaß daran haben
 18.30 Uhr Treff der Schachspieler
 19.00 Uhr Der Stadtchor probt
10.10. 10.30 Uhr Seniorensport unter Anleitung einer Physiotherapeutin
 14.00 Uhr Zusammenkunft der Diabetiker-Selbsthilfegruppe
11.10. 08-12 Uhr Treffen „Netzwerk Gesunde Kinder“
 11.00 Uhr Gemeinsamer Mittagstisch, Interessierte können 

zum Preis 5,00 € für ein 3-Gänge-Menü in geselli-
ger Runde genießen; Anmeldung unter Tel. 03331 
32435 oder per E-Mail an uckermark@volkssolida-
ritaet.de, Einlass ab 10.30 Uhr

15.10. 13.00 Uhr Gedächtnistraining „Fit im Alter“
  Interessierte sind herzlich willkommen
16.10. 13.00 Uhr Spiele-Nachmittag für Klubbesucher
 15.00 Uhr Handarbeiten für alle, die Spaß daran haben
 18.30 Uhr Treff der Schachspieler
 19.00 Uhr Der Stadtchor probt
17.10. 10.30 Uhr Seniorensport unter Anleitung einer Physiotherapeutin
 14.00 Uhr Vorstandssitzung und Singegruppe des 
  Brandenburgischen Seniorenvereines
18.10. 8-12 Uhr Treffen „Netzwerk Gesunde Kinder“
 13.30 Uhr Gesundheitstag für Senioren

 Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Uckermark Ost e. V. Dienststelle Angermünde
Kontakt- und Begegnungsstätte, Klosterstrasse 43, Angermünde
 03331/273911 oder -273912
14.09. 13.00 Uhr  Spielenachmittag
17.09. 13.00 Uhr Seniorengymnastik
18.09. 12.30 Uhr SkiP-Bo Runde
 14.00 Uhr Schwimmen in der Wolletzklinik – nur für DRK Mit-

glieder – Treff in der Wolletzklinik, individuelle Hin- 
und Rücktour, Anmeldung nur übers DRK möglich, 
Tel. 03331/273911 oder 03331/273912

19.09. 09.00 Uhr Hatha-Yoga
 13.00 Uhr Kreativnachmittag
 13.30 Uhr Kartenspiele
20.09. 12.30 Uhr SkiP-Bo Runde
 14.00 Uhr Seniorentreff, anschließend gemütliche Kaffeerunde
21.09. 13.00 Uhr  Spielenachmittag
24.09. 13.00 Uhr Seniorengymnastik
25.09. 12.30 Uhr SkiP-Bo Runde
 14.00 Uhr  Kegeln im Bildungswerk
26.09. 09.00 Uhr Hatha-Yoga
 13.00 Uhr Kreativnachmittag
 13.30 Uhr Kartenspiele
27.09. 12.30 Uhr SkiP-Bo Runde
 14.00 Uhr Seniorentreff, anschließend gemütliche Kaffeerunde
28.09. 13.00 Uhr Spielenachmittag
01.10. 13.00 Uhr Seniorengymnastik

 15.00 Uhr Blutspende
02.10. 12.30 Uhr SkiP-Bo Runde
 14.00 Uhr Schwimmen in der Wolletzklinik – nur für DRK Mit-

glieder – Treff in der Wolletzklinik, individuelle Hin- 
und Rücktour, Anmeldung nur übers DRK möglich, 
Tel. 03331/273911 oder 03331/273912

04.10. 12.30 Uhr SkiP-Bo Runde
 14.00 Uhr  Seniorentreff, anschließend gemütliche Kaffeerunde
05.10. 13.00 Uhr  Spielenachmittag
08.10. 13.00 Uhr Seniorengymnastik
 15.00 Uhr Blutspende
09.10. 12.30 Uhr SkiP-Bo Runde
 14.00 Uhr  Kegeln im Bildungswerk
10.10. 13.30 Uhr Kartenspiele
 13.00 Uhr Kreativnachmittag
11.10. 12.30 Uhr SkiP-Bo Runde
 14.00 Uhr Seniorentreff, anschließend gemütliche Kaffeerunde
12.10. 13.00 Uhr  Spielenachmittag
15.10. 13.00 Uhr Seniorengymnastik 
16.10. 12.30 Uhr SkiP-Bo Runde
 14.00 Uhr Schwimmen in der Wolletzklinik – nur für DRK Mit-

glieder – Treff in der Wolletzklinik, individuelle Hin- 
und Rücktour, Anmeldung nur übers DRK möglich, 
Tel. 03331/273911 oder 03331/273912

17.10. 13.30 Uhr Kartenspiele
 13.00 Uhr Kreativnachmittag
18.10. 12.30 Uhr SkiP-Bo Runde
 14.00 Uhr Seniorentreff, anschließend gemütliche Kaffeerunde
19.10. 13.00 Uhr  Spielenachmittag

 MAQT e.V. 
Tel.: (03 33 35) 21 59 , Fax (03 33 35) 4 29 88, Tel. Seniorentreff: 
03331/365020, Seniorentreffs – wenn nicht anders angegeben, 
Beginn immer 14.00 Uhr
18.09.  Günterberg, Gemeinderaum 
  Welsow, An der Feuerwehr 
19.09.  Altkünkendorf, Gemeindehaus 
  Greiffenberg, Breite Straße 
 13.30 Uhr  Crussow, Vereinshaus Crussow
20.09.  Angermünde, Rudolf-Breitscheid-Straße 109C 
 13.30 Uhr  Bruchhagen, Schöne Aussicht
21.09.  Frauenhagen, Am Gutshof 36 
25.09.  Günterberg, Gemeinderaum 
26.09.  Greiffenberg, Breite Straße 
  Altkünkendorf, Gemeindehaus 
  Wilmersdorf, Wilmersdorfer Straße 20 
27.09.  Angermünde, Rudolf-Breitscheid-Straße 109C 
  Bruchhagen, Schöne Aussicht 
02.10.  Günterberg, Gemeinderaum 
  Welsow, An der Feuerwehr 
03.10.  Altkünkendorf, Gemeindehaus 
  Greiffenberg, Breitestraße 
 13.30 Uhr  Crussow, Vereinshaus Crussow
04.10.  Angermünde, Rudolf-Breitscheid-Straße 109C 
 13.30 Uhr  Bruchhagen, Schöne Aussicht
05.10.  Frauenhagen, Am Gutshof 36 
09.10.  Günterberg, Gemeinderaum 
10.10.  Greiffenberg, Breite Straße 
  Altkünkendorf, Gemeindehaus 
  Wilmersdorf, Wilmersdorfer Straße 20 
11.10.  Angermünde, Rudolf-Breitscheid-Straße 109C 
  Bruchhagen, Schöne Aussicht


